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- MBl. NRW. 2010 S. 907 

Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran 
in Frankfurt am Main 

Bek. d. Ministerpräsidentin - LPA II 1 - 02.04 - 2110 
v. 4.11.2010 

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon
sularischen Vertretung der Islamischen Republik Iran in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Mohammad Sadegh 
Abdoullahi am 4. November 2010 das Exequatur als Ge
neralkonsul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Län
der Hessen, Nordrhein-Westfalen (mit Ausnahme der 
Regierungsbezirke Detmold und Münster), Rheinland
Pfalz und Saarland. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Khalil Jafar
zadeh, am 6. August 2007 erteilte Exequatur ist erlo
schen. 

- MBl. NRW. 2010 S. 908 

Generalkonsulat der Portugiesischen Republik 
in Düsseldorf 

Bek. d. Ministerpräsidentin - LPA II 1- 03.11 - 1110 
v.5.11.2010 

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon
sularischen Vertretung der Portugiesischen Republik in 
Düsseldorf ernannten Frau Maria Manuel Quintela Bap
tista Durao am 5. November 2010 das Exequatur als Ge
neralkonsulin erteilt. Der Konsularbezirk umfasst das 
Land Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme der Regie
rungsbezirke Detmold und Münster. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn de Oliveira 
Weinstein, am 24. Oktober 2006 erteilte Exequatur ist 
erloschen. 

- MBl. NRW. 2010 S. 908 

Generalkonsulat der Republik Türkei 
in Münster 

Bek. d. Ministerpräsidentin - LPA II 1 - 03.49 - 20/10 
v. 29.11.2010 

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon
sularischen Vertretung der Republik Türkei in Münster 
ernannten Herrn Mohammad Nafi Cemal Tosyali am 26. 
November 2010 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. 
Der Konsularbezirk umfasst die Regierungsbezirke 
Münster und Detmold im Land Nordrhein-Westfalen. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Gürsel Evren, 
am 2. Dezember 2008 erteilte Exequatur ist erloschen. 

- MBl. NRW. 2010 S. 908 

111. 

Landtagswahl2010 
Erstattung der Wahlkosten 

RdErl. des Ministerium für Inneres und Kommunales 

- 12 -35.09.14 

v.7.12.2010 


I. Allgemeines 

Aufgrund des § 40 des Landeswahlgesetzes werden 
den Gemeinden die Wahlkosten nach festen und nach 
Gemeindegrößenklassen abgestuften Sätzen erstattet. 
Die folgenden Sätze werden festgesetzt: 

Gemeinde- Gemeindegröße nach Betrag je 
gruppe Wahlberechtigten Wahlberechtigtem 

I bis 100.000 0,70 Euro 
II mehr als 100.000 0,88 Euro 

Maßgebend für die Berechnung der Erstattungs
beträge ist die jeweilige Zahl der Wahlberechtig
ten laut amtlichem Endergebnis. Die Erstattungs
beträge werden nach Wahlkreisen den Städten 
und Kreisen zugewiesen, die den Kreiswahlleiter 
bzw. die Kreiswahlleiterin gestellt haben. Diese 
geben die jeweils zustehende Erstattung unmittel 
bar an die wahlkreisangehörigen Gemeinden wei
ter, soweit die Wahlkreise nicht nur aus 

iner kreisfreien Stadt (ganz oder teilweise) oder 

einer kreisangehörigen Gemeinde besteht und 
diese auch den Kreiswahlleiter oder Kreiswahllei 
terin gestellt hat. 

II. Kosten der Kreiswahlleiter und Kreiswahlleiterinnen 

Die Kosten der Kreiswahlleiter und Kreiswahlleite
rinnen werden entsprechend § 66 der Landeswahl
ordnung einheitlich auf 0,08 Euro je Wahlberechtig
tem festgesetzt. Die Erstattung erfolgt gemeinsam mit 
der Erstattung der Wahlkosten zu I. an die Kreise 
oder Städte, die den Kreiswahlleiter bzw. die Kreis
wahlleiterin für den jeweiligen Wahlkreis gestellt ha
ben. 

- MBl. NRW. 2010 S. 908 
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